Fuhs Hastrich Bartsch Rudolfplatz 3
Steuerberatungsgesellschaft 50674 Kdln
mbH & Co. KG

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2024

Bundesverband Tierschutz e.V.
Tierschutz

KarlstralRe 23

47443 Moers

Finanzamt:  Kamp-Lintfort

Steuer-Nr: 119/5746/0342

Gty P


Sandra
Stempel


Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft ber die Erstellung

Wir haben auftragsgemafR den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung - des Vereins

Bundesverband Tierschutz e.V.
Tierschutz

fur das Geschéftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 unter Beachtung der deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und der ergdnzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage
fur die Erstellung waren die von uns gefiihrten Biicher und die uns dartiber hinaus vorgelegten
Belege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemaf nicht gepruft haben, sowie die uns er-
teilten Auskinfte. Die Buchfuhrung sowie die Aufstellung des Inventars und des
Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des
Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkam-
mer zu den Grundséatzen fur die Erstellung von Jahresabschliissen durchgefiihrt. Dieser um-
fasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der
Buchflhrung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden.

Koéln, den 27. Juni 2025
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Bilanz zum 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

AKTIVA

A. Anlagevermdgen

I. Immaterielle Vermégensgegensténde

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ahnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten

Il. Sachanlagen

1. Grundstiicke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten ein-
schlie3lich der Bauten auf fremden Grundstiicken

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschéaftsausstattung

lll. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermdgens
Summe Anlagevermdgen

B. Umlaufvermégen
I. Forderungen und sonstige Vermégensgegenstande

1. sonstige Vermdgensgegenstande

Il. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kre-
ditinstituten und Schecks

Summe Umlaufvermdgen

EUR

1,00

79.032,00
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EUR

2,00

79.033,00

95.064,40

174.099,40

38.943,92

615.347,94

654.291,86

828.391,26
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Bilanz zum 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

PASSIVA
EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gewinnvortrag 778.566,18
II. Jahrestiberschuss 28.526,11

Summe Eigenkapital 807.092,29
B. Rickstellungen

1. sonstige Rickstellungen 8.400,00
C. Verbindlichkeiten

1. sonstige Verbindlichkeiten 12.898,97

- davon aus Steuern EUR 12.898,97

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 12.898,97

828.391,26
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Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

AKTIVA
Konto Bezeichnung EUR EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und dhnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
135 EDV-Software, entgeltl. erworben 2,00
Grundsticke, grundstiicksgleiche Rechte und Bauten
einschlie3lich der Bauten auf fremden Grundstiicken
200 Grundsticke,grndst.Rechte und Bauten 1,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschaftsausstattung
510 Andere Anlagen 71.933,00
630 Betriebsausstattung 1.926,00
635 Geschaftsausstattung 27,00
650 Biroeinrichtung 5,00
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung 5.141,00 79.032,00
Wertpapiere des Anlagevermdgens
900 Wertpapiere des Anlagevermégens 95.064,40
sonstige Vermdgensgegenstande
1300 Sonstige Vermbgensgegenstande 29.870,01
1350 Kautionen 385,00
1450 Korperschaftsteuerriickforderung 5.452,76
35.707,77
1401 Abziehbare Vorsteuer 7% 504,93
1406 Abziehbare Vorsteuer 19% 4.950,96
3801 Umsatzsteuer 7% 5.910,70-
3806 Umsatzsteuer 19% 6.497,72-
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 673,45-
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 10.862,13
3.236,15
38.943,92
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
1600 Kasse 490,04
1700 PayPal TAEGR2T5TZMP4 466,92
1800 Sparkasse am Niederrhein Kto. 1101010369 492.051,50
1810 Sparkasse am Niederrhein Kto. 1224015170 1.032,94
1820 Volksbank Niederrhein Kto. 7201372016 1.533,64
1830 Volksbank Niederrhein Kto. 7201372024 14.156,85
1840 Sparkasse am Niederrhein Kto. 1101038568 42.788,98
1850 Commerzbank Kto. 301324001 62.827,07 615.347,94

828.391,26



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

PASSIVA

Konto

2010
2970

3070
3095

3701
3730

3701
3730

3701
3730

Bezeichnung

Gewinnvortrag
Variables Kapital (VH), EK
Gewinnvortrag vor Verwendung

Jahresluberschuss
Jahresuberschuss

sonstige Ruckstellungen
Sonstige Rickstellungen
Rickstellungen fir Abschluss u. Prifung

sonstige Verbindlichkeiten
Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

davon aus Steuern EUR 12.898,97
Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

EUR 12.898,97
Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)
Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer

EUR

190.608,96

587.957,22

1.900,00

6.500,00

10.829,87

2.069,10
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EUR

778.566,18

28.526,11

8.400,00

12.898,97

828.391,26



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

1.
2.

3.
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und

4,

Umsatzerlse
sonstige betriebliche Ertrage

Materialaufwand

fur bezogene Waren

Personalaufwand

a) Lohne und Gehéalter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversor-

5.
a) auf immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlagever-

10.

11.

gung und fur Unterstiitzung

Abschreibungen

mdgens und Sachanlagen
sonstige betriebliche Aufwendungen
sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Ergebnis nach Steuern
sonstige Steuern

Jahresiiberschuss

EUR

416.524,84

106.841,53
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EUR

740.077,93

54.108,86

11.420,69

523.366,37

7.785,00
217.755,52
4.297,66

9.496,76
28.660,11
134,00

28.526,11



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Ubertrag

Konto

4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4400
4401
4402
4860

4830
4835
4946
4972

5300
5400

6020
6035
6036
6072
6090

6110
6120
6130

6220

Bezeichnung

Umsatzerldse

Erl6se Beitrage

Erlése Spenden

Erlése Patenschaften
Erlése Bul3gelder

Erldse Beitrage/Vereine
Erlése Erbschaften
Erlése Freundeskreis betagter Tierhalter
Erlése 7% USt

Erlése 7% USt

Erlése 7% USt

Erlése 7% USt

Erlése 7% USt

Erlése 7% USt

Erlése 7% USt

Erlése Lizenzen 19% USt
Erlése 19% USt

Erlose 19% USt
Grundsticksertrage

sonstige betriebliche Ertrége
Sonstige betriebliche Ertrage

Sonst. Ertrage betriebl. und regelméiig
Verrechnete sonstige Sachbezige
Erstattungen AufwendungsausgleichsG

Aufwendungen fir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
fir bezogene Waren

Wareneingang 7% Vorsteuer

Wareneingang 19% Vorsteuer

Lohne und Gehalter

Gehalter

Lohne fur Minijobs

Pauschale Steuer fir Minijobber
Sachzuwendungen und Dienstleistg. an AN
Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstétte

soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversor-
gung und fur Unterstitzung

Gesetzliche Sozialaufwendungen

Beitrage zur Berufsgenossenscharft

Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei

Abschreibungen
auf immaterielle Vermdgensgegenstande des Anlage-

vermdgens und Sachanlagen
Abschreibungen auf Sachanlagen

EUR

38.423,74
267.214,81
4.044,00
21.275,00
100,11
157.896,93
807,00
41.593,36
1.686,92
4.566,73
126.880,38
507,01
35.765,43
317,75
9.234,02
7.947,94
17.016,80

4.800,00

6.650,00
31.863,54
9.800,00

579532

5.713,09

5.707,60

367.709,43
37.426,87
748,54
9.800,00

840,00

94.440,25
2.701,28

9.700,00
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EUR

740.077,93

54.108,86

11.420,69

416.524,84

106.841,53

7.785,00

251.614,73



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Konto

Ubertrag

6300
6302
6303
6304
6310
6325
6330
6335
6340
6392
6400
6420
6450
6490
6495
6520
6530
6570
6600
6630
6640
6660
6663
6664
6800
6805
6810
6815
6820
6821
6825
6827
6830
6835
6845
6850
6855
6859
6969

7100
7115

7603
7604

Ubertrag

Bezeichnung

sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Bildungsarbeit Tierschutz AG

Tierarzt und Medikamente

Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgtiter
Gas, Strom, Wasser

Reinigung

Instandhaltung betrieblicher Rdume
Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz
Zuwendungen,Spenden mildtatige Zwecke
Versicherungen

Beitrage

Reparatur u.Instandhaltung von Bauten
Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen
Wartungskosten fir Hard- und Software
Fahrzeug-Versicherungen

Laufende Fahrzeug-Betriebskosten
Sonstige Fahrzeugkosten

Werbekosten

Reprasentationskosten
Bewirtungskosten

Reisekosten AN Ubernachtungsaufwand
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand
Porto

Telefon

Internetkosten

Birobedarf
Zeitschrift./Buicher/dig.Medien(Fachlit.)
Fortbildungskosten

Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prifungskosten
Buchfiihrungskosten

Mieten fur Einrichtungen bewegliche WG
Werkzeuge und Kleingerate

Sonstiger Betriebsbedarf

Nebenkosten des Geldverkehrs

Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung
Sonstige Aufwendungen unregelmafig

sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage
Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage
Ertrdge Wertpapiere/Ausleihungen UV

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Kdorperschaftsteuer fur Vorjahre
Korperschaftsteuererstattung Vorjahre

EUR

18.184,31
900,97
46.914,78
4.262,92
3.287,53
17.480,89
48,97
2.957,45
7.760,13
22.305,00
5.612,94
1.062,00
2.529,50
3.817,09
520,95
1.066,08
1.680,97
2,51
26.805,03
648,72
60,88
1.206,96
2.388,04
32,00
6.728,72
1.453,82
2.478,94
1.477,58
560,25
447,50
6.266,18
6.003,72
7.593,68
293,60
7.786,33
1.243,94
1.229,22
2.470,42

185,00

2.312,74

1.984,92

10.006,00
5.636,00-

4.370,00-
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EUR

251.614,73

217.755,52

4.297,66

38.156,87



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Ubertrag

Konto Bezeichnung

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
7609 Solidaritatszuschlag fur Vorjahre
7641 GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG

sonstige Steuern
7685 Kfz-Steuern

Jahresluberschuss

EUR

4.370,00-

240,36

4.886,40
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EUR

38.156,87

9.496,76

134,00

28.526,11



Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 10

Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR
135 EDV-Software, entgeltl. erworben Ansch-/Herst-K 1.669,95 1.669,95
Abschreibung 1.667,95 1.667,95
Buchwerte 2,00 2,00
200 Grundstucke,grndst.Rechte und Bauten Ansch-/Herst-K 1,00 1,00
Abschreibung 0,00 0,00
Buchwerte 1,00 1,00
510  Andere Anlagen Ansch-/Herst-K 89.133,29 89.133,29
Abschreibung 10.148,29 5.952,29 17.200,29
1.099,71
Buchwerte 78.985,00 5.952,29 71.933,00
1.099,71+
630  Betriebsausstattung Ansch-/Herst-K 13.542,43 13.542,43
Abschreibung 9.963,43 883,00 11.616,43
770,00
Buchwerte 3.579,00 883,00 1.926,00
770,00
635 Geschéftsausstattung Ansch-/Herst-K 2.707,16 2.707,16
Abschreibung 2.515,16 158,00 2.680,16
7,00
Buchwerte 192,00 158,00 27,00
7,00+
650  Buroeinrichtung Ansch-/Herst-K 2.593,95 2.593,95
Abschreibung 2.588,95 2.588,95
Buchwerte 5,00 5,00
690  Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung Ansch-/Herst-K 6.466,81 1.300,00 7.766,81
Abschreibung 1.833,81 792,00 2.625,81
Buchwerte 4.633,00 1.300,00 792,00 5.141,00
900 Wertpapiere des Anlagevermogens Ansch-/Herst-K 95.064,40 95.064,40
Abschreibung 0,00 0,00
Buchwerte 95.064,40 95.064,40
Ansch-/Herst-K 211.178,99 1.300,00 212.478,99
Abschreibung 28.717,59 7.785,29 38.379,59
1.876,71+
Buchwerte 182.461,40 1.300,00 7.785,29 174.099,40

1.876,71




Blatt 11
Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR

135 EDV-Software, entgeltl. erwor-

ben
135001 Waéchter Software Tierheim 17.03.2017 AHK 350,00 350,00
Manager Linear Absch 349,00 349,00
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
135002 Realsoftware Vereinssoftware 01.12.2011 AHK 1.319,95 1.319,95
Maxima + Inst Linear Absch 1.318,95 1.318,95
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
EDV-Software, entgeltl. erworben AHK 1.669,95 1.669,95
Absch 1.667,95 1.667,95

BW 2,00 2,00
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Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR

200 Grundsticke,grndst.Rechte

und Bauten
200001 Tierheim Wesel 01.01.2011 AHK 1,00 1,00
Keine AfA Absch 0,00 0,00
BW 1,00 1,00
Grundsticke,grndst.Rechte und Bauten AHK 1,00 1,00
Absch 0,00 0,00

BW 1,00 1,00




Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 13

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
510 Andere Anlagen
510002 Hundehalle 18.02.2022 AHK 89.133,29 89.133,29
Linear Absch 10.148,29 5.952,29 17.200,29
15/00 6,67 1.099,71+
BW 78.985,00 5.952,29 71.933,00
1.099,71 ¢
Andere Anlagen AHK 89.133,29 89.133,29
Absch 10.148,29 5.952,29 17.200,29
1.099,71 ¢
BW 78.985,00 5.952,29 71.933,00

1.099,71




Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 14

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
630 Betriebsausstattung
630001 Weil3 & Leu Luftfiltergerat Solair 09.09.2014 AHK 626,81 626,81
500 Linear Absch 585,81 40,00 625,81
10/00 10,00 BW 41,00 40,00 1,00
630002 Toolport, Partyzelt 4x6ém PVC 09.12.2015 AHK 419,20 419,20
Linear Absch 418,20 418,20
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
630003 Pharmaz. Handelsges. Ultra- 02.05.2016 AHK 6.500,70 6.500,70
schallgerat DPSOVET Linear Absch 6.499,70 6.499,70
5/00 20,00 BW 1,00 1,00
630004 heix Beschallungs-/Lautsprecher-  17.10.2016 AHK 2.306,65 2.306,65
system Monacor komplett Linear Absch 1.089,65 256,00 2.113,65
9/00 11,11 768,00
BW 1.217,00 256,00 193,00
768,00
630005 Fridriszik Gewerbewaschma- 16.05.2017 AHK 1.508,40 1.508,40
schine Whirlpool WH.AWG1212 Linear Absch 1.006,40 151,00 1.158,40
10/00 10,00 1,00+
BW 502,00 151,00 350,00
1,00+
630006 Edelstahlbadewanne 02.03.2023 AHK 2.180,67 2.180,67
Linear Absch 363,67 436,00 800,67
5/00 20,00 1,00+
BW 1.817,00 436,00 1.380,00
1,00+
Betriebsausstattung AHK 13.542,43 13.542,43
Absch 9.963,43 883,00 11.616,43
770,00
BW 3.579,00 883,00 1.926,00

770,00+




Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 15

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
635 Geschéftsausstattung

635001 Leistenschneider, Kamera Canon  26.09.2017 AHK 1.271,34 1.271,34
EOS 80D Linear Absch 1.151,34 119,00 1.270,34
7/00 14,29 BW 120,00 119,00 1,00
635002 Spindmax, Garderobenschrank S 08.09.2015 AHK 427,50 427,50
3000 Evolo Linear Absch 356,50 39,00 402,50

10/00 10,00 7,00
BW 71,00 39,00 25,00

7,001

635003 Inwerk M. Ritter Minikliche Metall  15.01.2016 AHK 1.008,32 1.008,32
Linear Absch 1.007,32 1.007,32
5/00 20,00 BW 1,00 1,00
Geschaftsausstattung AHK 2.707,16 2.707,16
Absch 2.515,16 158,00 2.680,16

7,001
BW 192,00 158,00 27,00

7,001




Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 16

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR

650 Biroeinrichtung
650001 Medion PC Akoya PC 2304 07.10.2013 AHK 565,95 565,95
Linear Absch 564,95 564,95
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
650002 A-E Computer, PC Terra Bus- 06.10.2014 AHK 499,00 499,00
iness Linear Absch 498,00 498,00
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
650003 Medion PC Akoya E 4074D inkl 04.08.2015 AHK 544,54 544,54
Keyboard u. Monitor Linear Absch 543,54 543,54
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
650004 Media mArkt Lenovo IPad 22.06.2016 AHK 419,33 419,33
Linear Absch 418,33 418,33
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
650005 A-E Computer PC komplett 16.02.2018 AHK 565,13 565,13
Linear Absch 564,13 564,13
3/00 33,33 BW 1,00 1,00
Buroeinrichtung AHK 2.593,95 2.593,95
Absch 2.588,95 2.588,95
BW 5,00 5,00




Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 17

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Umbuchung  Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR EUR
690 Sonstige Betriebs-u.Gesch.aus-

stattung
690001 Laptop HP Envy X360 08.03.2024 AHK 0,00 1.299,00 1.299,00
Linear Absch 0,00 361,00 361,00
3/00 33,33 BW 0,00 1.299,00 361,00 938,00
690002 GLo024 Geb&udetechnik, Holzhei-  25.10.2019 AHK 6.466,81 1,00 6.467,81
zung Solarbeyer Linear Absch 1.833,81 431,00 2.264,81
15/00 6,67 BW 4.633,00 1,00 431,00 4.203,00
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung AHK 6.466,81 1.300,00 7.766,81
Absch 1.833,81 792,00 2.625,81
BW 4.633,00 1.300,00 792,00 5.141,00




Entwicklung des Anlagevermdgens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bundesverband Tierschutz e.V. Tierschutz, Moers

Blatt 18

Bezeichnung Datum Entw. Stand zum Zugang Abschreibung Stand zum
AfA-Art der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024
ND % EUR EUR EUR EUR
900 Wertpapiere des Anlagevermo-
gens
900001 WP-Kauf Hausinvest WPKNR. 09.07.2015 AHK 52.901,20 52.901,20
980701 Keine AfA Absch 0,00 0,00
BW 52.901,20 52.901,20
900002 WP-Kauf FDS-GSB-Renten 09.07.2015 AHK 42.163,20 42.163,20
WPKNR. AIW2WG Keine AfA Absch 0,00 0,00
BW 42.163,20 42.163,20
Wertpapiere des Anlagevermdgens AHK 95.064,40 95.064,40
Absch 0,00 0,00
BW 95.064,40 95.064,40
AHK 211.178,99 1.300,00 212.478,99
Absch 28.717,59 7.785,29 38.379,59
1.876,71+
BW 182.461,40 1.300,00 7.785,29 174.099,40

1.876,71




Allgemeine Geschaftsbedingungen

fir Steuerberater und steuerberatende Berufsausiibungsgesellschaften
Stand: Oktober 2023

Die folgenden ,Allgemeinen Geschiftsbedingungen” gelten fiir Vertrage? zwischen Steuerberatern? und steuerberatenden Berufsaustibungsgesellschaften (im Folgen-
den ,Steuerberater” genannt} und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist,

L

Umfang und Ausfithrung des Auftrags

(1) Fur den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maBgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsitzen ordnungsge-
mafer Berufsausiibung unter Beachtung der einschlagigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten {vgl. StBerG, BOStB) ausgefiihrt.

(2) Die Beriicksichtigung auslindischen Rechts bedarf einer ausdriicklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Andert sich die Rechtslage nach abschlieBender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Anderung
oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

{4) Die Prifung der Richtigkeit, Vollstandigkeit und OrdnungsméBigkeit der dem Steucrberater iibergebenen Unterlagen und Zahlen, inshesondere der Buchfiih-
rung und Bilanz, gehdrt nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

{5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht fir die Vertretung vor Behdrden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesen-

heit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem Gber die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht méglich, ist der Steuerberater im Zweifel
zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach MaRgabe der Gesetze verpflichtet, lber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausfithrung des Auftrags zur Kenntnis
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung, Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Vertragsverhiltnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch fiir die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insowelt von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkung verpflichtet ist.

{3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AQ, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberiihrt.

{4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters {§ 69 StBerG) oder zur Durchfiihrung
eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tatigen Personen ihrerseits iiber ihre Verschwiegenheitspflicht
belehrt worden sind. Der Auftraggeber erkldrt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine ~
vom Steuerberater angelegte und gefiihrte — Handakte genommen wird.

. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfilhrung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbeson-
dere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprii-
fer, Rechtsanwalte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers, Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten chne Auftrag
des Auftraggebers hinzuzuziehen.

. Elektronische Kommunikation, Datenschutz?

(1) Der steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Auftrige maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu Ubertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erflllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten fiir den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieser Beauftragte flr den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafiir Sorge zu tragen, dass der Beauftragte fiir den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tatigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken fiir die Vertraulichkeit der
Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

. Mingelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mangeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

{2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) kénnen vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegeniiber, berichtigt werden. Sonstige Mangel
darf der Steuerberater Dritten gegenUber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen,

. Haftung
{1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erflllungsgehilfen fiir einen Schaden, der aus einer oder — bei einheitlicher Schadensfolge — aus
mehreren Pflichtverletzungen anlisslich der Erfillung eines Auftrags resultiert, wird auf AOQO-OF)D,DO £ {in Worten:
ene Milon €) begrenzt.” Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlassigkeit. Die Haftung fiir

Vorsatz bleibt insoweit unberiihrt, Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsanspriiche filr Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kor-
pers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt flr die gesamte Tatigkeit des Steuerberaters fiir den Auftraggeber, also insbesondere auch fiir eine
Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegeniiber
Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhaltnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdriicklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haf-
tungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch — soweit nicht ausdriicklich anders geregelt — un-
beriihrt.

Bei online abgeschlossenen Vertrigen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130, Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklarung und Muster-Wider-

rufsformular fiir online abgeschlossene Verbrauchermandate zu beachten. Auf die weiterfiihrenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

Der Begriff , Steuerberater” umfasst im Folgenden jeweils auch Steuerbevolmichtigte.

Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlagig sein. Der Steuerberater muss aufierdem die Informations-
pflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Ubermittlung zusitzlicher Informationen erfilllen. Hierzu sind die Hinweise und Erliuterungen im DWS-Hinweishlatt

Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 ,,Datenschutzinformationen filr Mandanten™ und Nr. 1006 , Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschiftigten-
daten" zu beachten.

Bitte Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu kdnnen, muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden, und die
vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € fir den einzelnen Schadensfall betragen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Fiir Berufsausiibungsgesell-
schaften gelten hdhere Betrage (siehe Fn. 5). Auf die weiterfilhrenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen,

Nach § 55f Abs, 1 5tBerC ist jede Berufsausiibungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung ver-
pflichtet. Differenzierend geregelt ist die Hohe der erforderlichen Sozietatsdeckung, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschrankung der Haftung filr natiirliche
Personen vorliegt (vgl, § 55f Abs. 2 und 3 StBerC). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch aligemeine Geschiftsbedingungen auf den vierfachen
Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hin-
sichtlich des einzelnen Schadensfalles entsprechen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen,

® ©10/2023 DWS Steuerberater Medien GmbH
Bestellservice: Postfach 023553 - 10127 Berlin - Telefon 030/2 88 85 66 - Telefax 0 30/28 8856 70 [5\”1
E-Mail: info@dws-medien.de - Internet: www.dws-medien.de :

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfaltigen.
Dieses Predukt wurde mit duRerster Sorgfalt bearbeitet, fiir den Inhalt kann jedoch keine Gewihr ibernommen werden.

Aus Grilinden der besseren Lesharkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich, weiblich und divers {m/w/d) verzichtet.
Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaRen fiir alle Geschlechter.
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(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, riickwirkend von Beginn des Mandatsverhiltnisses bzw, dem
Zeitpunkt der Héherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachtriglich geéindert oder erweitert wird, auch auf diese Fille,

(3) Die Erteilung mindlicher Auskiinfte gehdrt nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters, Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvell-
standigen miindlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverstindnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird
vereinbart, dass der Steuerberater nur flir in Textform erteilte Auskinfte einzutreten hat und die Haftung fir milndliche Auskiinfte des Steuerberaters oder
seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzanspriche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Karpers ader der Gesundheit, verjihren 18 Monate ab
Kenntnis oder grob fahrlassiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Anspriichen, spétestens aber fiinf Jahre nach der Anspruchsentstehung. MaRgeblich ist
die friiher endende Frist,

- Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

{1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgeméien Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbe-
rater unaufgefordert alle fiir die Ausfihrung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollstandig und so rechizeitig zu {ibergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfligung steht. Entsprechendes gilt fiir die Unterrichtung Uber alle Vorginge und Umstiinde, die fiir die Ausfllhrung des
Auftrags von Bedeutung sein kénnen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen
Riicksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles 7u unterlassen, was die Unabhangigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfilllungsgehilfen beeintrichtigen kénnte.

{3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-
inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

{4) Setzt der Steuerberater beim Aufiraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur
Installation und Anwendung der Programme nachzukommen, Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater
vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der
Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausiibung der Nutzungsrechte an den Programmen durch
den Steuerberater entgegensteht.

{5) Unterldsst der Auftraggeber eine ihm nach ZIff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristios zu kiindigen. Unberiihrt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf
Ersatzderihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowle des verursachten Schadens, und
zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kiindigungsrecht keinen Gebrauch macht.

. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen gefstiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtfich geschiitzt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen auierhalb
der bestimmungsgemaRen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zuldssig,

. Verglitung, Rechnungsstellung, Vorschuss und Aufrechnung

(1) Die Vergltung (Gebilhren und Auslagenersatz) des Steuerberaters fiir seine Berufstatigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberaterverglitungsver-
ordnung (StBYV). Eine héhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergiitung kann in Tex(form vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Verglitung
istnurin auBergerichtlichen Angelegenheiten zuldssig, Sie muss in einem angemessenen Verhaltnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen,

(2) Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.

{3) Filr Tétigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. 8.§ 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 5tBerG), gilt die vereinbarte Vergiitung, anderenfalls die fiir diese Tatigkeit
vorgesehene gesetzliche Vergiitung, ansonsten die Gbliche Vergiitung (§§ 612 Abs, 2 und 632 Abs. 2 BGB).

{4) Eine Aufrechnung gegentiber einem Verglitungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskriftig festgestellten Forderungen zul3ssig,
Etwaige Anspriiche des Auftraggebers auf Riickzahlung einer gezahlten Vergiitung verjiiren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.

{5) Fir bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebiihren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vor-
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankiindigung seine weitere Titigkeit fir den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingent.
Der Steuerberater ist verpflichlet, seine Absicht, die Tatigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Linstellung der Tatigkeit erwachsen kbnnen. Fir den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschiissen mit allen filligen Forderungen aus dem
Auftragsverhiltnis moglich, unabhingig davon, filr welche Tatigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(6) Der Auftraggeber kemmt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum leistet,

. Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet mit Erfullung der vereinbarten Leistungen, durch Ablzuf der vereinbarten Laufzeit oder durch Klindigung. Der Vertrag endet nicht durch den
Tod, durch den Eintritt der Geschéftsunfahigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflasung,

(2) Der Vertrag kann —wenn und soweit er einen Dienstvertrag 1. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt —von jedem Vertragspartner auerordentlich gekiindigt werden, es
sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhdltnis mit festen Beziigen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kiindigung hat in Textfarm zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarf cs einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

{3) Mit Beendigung des Verlrags hat der Auftraggeber dem Steucrberater die beim Auftraggeber zur Ausflihrung des Auftrags eingeselzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschlieflich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzliglich herauszugeben bzw. zu laschen,

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhaltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) Endet der Auftrag vor seiner valistindigen Ausfithrung, so richtet sich der Verglitungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbeson-
dere § 12 Abs. 4 StBVVY. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform,

- Zuriickbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurlickgibt, Abschriften oder Fotokapien anfertigen und zuriickbehalten oder dies im Wege
derelektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Geblihren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich
der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zuriickbehaltungsrecht als vereinbart.

. Gerichtsstand, ErfGllungsort, Information VSBG

(1) Fiir den Auftrag, seine Ausflihrung und sich hieraus ergebende Anspriiche gilt ausschlieRlich deutsches Recht, Erfiillungsort und Gerichtsstand ist, sofern der
Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des &ffentlichen Rechts oder dffentlich-rechtliches Sondervermégen ist, die berufliche Niederlassung des Steuer-
beraters. Dies gilt auch fiir den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserleilung seinen Wohnsitz oder gewshnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt
oder der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

(2) Der Steuerberater ist — nicht - bereil, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Yerbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).S

Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschiftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der dibrigen Bestimmungen dadurch nicht
beriihrt.

Falls die Durchfilhrung von Streftbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewiinscht ist, ist das Wort ,nicht” zu streichen. Auf die zustandige

Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen,
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         2024-01-01
         2024-12-31
      
    
     
       
         94964/30997
      
       
         2024-12-31
      
    
  



 
   13.38
   94964
   30997
   20240101
   70100021
   GuV HGB mindest groß GKV
   10010002
   0
   0
   0
   Status 2024*FAB
   2023-04-01
   Kern
   2025-06-27T13:48:53
   
     
     
     
       iso4217:EUR
    
     
       xbrli:pure
    
     BvT e.V.
     
       
    
     
     
     
     
     
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     
       
    
     2024-01-01
     2024-12-31
     2024-12-31
     28526.11
     28660.11
     134.00
     4297.66
     4297.66
     33859.21
     7785.00
     7785.00
     782766.10
     217755.52
     523366.37
     416524.84
     106841.53
     9496.76
     
       
         94964/30997
      
       
         2024-01-01
         2024-12-31
      
    
  



Mit Aufbereitung der Jahresabschluss-Auswertungen in Kanzlei-Rechnungswesen wird bei der PDF-Erstellung ein zusätzlicher XML-Datensatz erzeugt und als Anhang in das jeweilige PDF-Dokument integriert. Der XML-Datensatz wird benötigt, um bei der elektronischen Übermittlung der Abschlussdaten an Banken über den Assistenten „Abschlussdaten an Banken senden“ programmseitig die Übereinstimmung zwischen den PDF-Auswertungen und den an die Banken über das neue Standardverfahren „Digitaler Finanzbericht“ (Einführung voraussichtlich ab April 2018) zu übermittelnden Daten im XBRL-Standardformat prüfen zu können (Feststellung der sog. „materiellen Identität“). Somit entfällt zusätzlicher Aufwand für einen manuellen Abgleich.



Die Erzeugung eines XML-Datensatzes aktivieren Sie im Dialog „Ausgeben-Jahresabschluss“ in den Eigenschaften unter „Umfang und Varianten“.

